
Gemeinderat 
 

Beschlüsse des Gemeinderates Opfikon vom 1. Oktober 2018 
 
1. Wahl von Eric Welter (GV) als 2. Vizepräsident für den Rest des Amtsjahres 

2018/2019. 
 
2. Wahl von Andreas Baumgartner (NIO@GLP) als Mitglied der Geschäftsprü-

fungskommission für den Rest der Amtsperiode 2018/2022. 
 
3. Die Bauabrechnung für die Strassensanierung und den Beleuchtungsersatz der 

Grossackerstrasse, Abschnitt Vreniker- bis Rietgrabenstrasse, wird im Betrag 
von CHF 419'015.65 inkl. MWST zulasten der Investitionsrechnung, Konto-
Nr. 202.5010.292, genehmigt. 

 
4. Für den Generationenwechsel der Hardware der Schulen Opfikon gemäss ICT-

Infrastrukturkonzept wird ein Kredit zulasten der Investitionsrechnung, Konto-
Nr. 501.5060.003, im Umfang von CHF 840'000 genehmigt. 

 
5. Der Antrag des Stadtrates, die Stadt-Anzeiger Opfikon/Glattbrugg AG für die 

Periode vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2023 zum amtlichen Publikati-
onsorgan der Stadt Opfikon zu bestimmen, wird abgelehnt, damit mit der Stadt-
Anzeiger Opfikon/Glattbrugg AG nachverhandelt werden kann. Anschliessend 
bzw. wenn ein neues Angebot der Stadt-Anzeiger Opfikon/Glattbrugg AG vor-
liegt, wird der Gemeinderat über die Frage des amtlichen Publikationsorganes 
zu entscheiden haben. 

 
 
Gegen die vorstehenden Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über 

die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung 
an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 
Bülach, erhoben werden. 
 
Im Übrigen kann gegen die gefassten Beschlüsse gestützt auf § 151 Gemeindege-
setz (Verstoss gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke 

oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich 
Beschwerde beim Bezirksrat Bülach erhoben werden. Die Kosten des Beschwerde-
verfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. 
 
Die Rekurs- oder Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung 
enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 
 

Gegen den Beschluss Nr. 4 kann innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an ge-
rechnet, das fakultative Referendum gemäss Art. 9 der Gemeindeordnung ergriffen 
werden. Der erwähnte Beschluss kann unter dem Link 
www.opfikon.ch/de/politik/legislative/beschlusse/ aufgerufen oder auf der Stadtkanz-
lei eingesehen werden. 
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